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11. Jahrgang - Nr. 8 17. Dezember 2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein wieder außergewöhnliches und zugleich ereignis-
reiches Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen.
Alle Menschen auf der ganzen Welt beeinflusste und/oder 
beeinträchtigte die Corona-Pandemie in ihrem täglichen 
Leben, ein jeder von uns musste sich mit ihr weiterhin 
auseinandersetzen.
Auch in unserem Gemeindeleben war in diesem vergange-
nen Jahr vieles anders als sonst. Der weitere Ausfall vieler 
gesellschaftlichen Veranstaltungen oder nur mit immen-
sen Auflagen durchzuführenden Veranstaltungen prägten 
das vergangene Jahr. Jeder einzelne von uns hat gemerkt, 
die bisherige Normalität hat sich nicht wieder eingestellt. 
So hat uns ein weiteres Jahr sehr deutlich aufgezeigt, wie 
wertvoll soziale Kontakte, gemeinsame Begegnungen in 
der Familie, mit Freunden und Bekannten sind.
Nicht alles war schlecht in diesem fast vergangenem Jahr 
2021. Es gab auch sehr viele Lichtblicke im Zusammenhalt 
und im Miteinander, die das eine oder andere trotz aller 
Einschränkungen ermöglichten. Lasst uns auch weiterhin 
gemeinsam diese außergewöhnlichen Zeiten meistern.
Die bevorstehende Weihnachtszeit und der Jahreswechsel 
werden für uns alle wieder nicht so sein wie früher.
Mein Dank gilt allen Verantwortlichen in den Vereinen 
und Gruppierungen, den kirchlichen Gremien mit Herrn 
Pfarrer Stefan Mai und den pastoralen Kräften für das gute 
Miteinander im Jahr 2021 und für die Bereitschaft, auch 
für das Kalenderjahr 2022 Veranstaltungen und Feste zu 
planen unabhängig davon, ob sie nun stattfinden können 
oder nicht, so dass wir auch für das kommende Jahr einen 
Veranstaltungskalender erstellen konnten. 
Lasst uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ich möchte 
allen danken, die daran mitgewirkt haben unsere Gemein-

de lebens- und liebenswert 
zu gestalten. Nochmals mein 
Dank an alle Vereine, 
Verbände und alle, die sich in 
irgendeiner Weise ehrenamt-
lich engagiert haben.
Mein Dank gilt auch dem 
Zweiten Bürgermeister, den Mitgliedern des Gemeinde-
rates, den Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft 
Gerolzhofen sowie den Mitarbeitern/-innen der Gemeinde 
für die gute Zusammenarbeit. 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates 
ein frohes Weihnachtsfest. Für das neue Jahr wünsche ich 
Ihnen viele schöne Momente und ganz besonders wün-
sche ich Ihnen ein zufriedenes, glückliches und vor allem 
gesundes Jahr 2022.

Ihr Bürgermeister
Herbert Fröhlich

Holzverstrich der Gemeinde

Der Holzverstrich der Gemeinde Frankenwinheim findet 
am Samstag, den 18.12.2021 statt. 
Auf den Mindestabstand zwischen Personen unterschied-
licher Haushalte ist während dem Holzverstrich zu achten 
oder eine Maske zu tragen.
Beginn    
-  im Frankenwinheimer Wald um 9:00 Uhr am Wald-
 eingang. 
-  in der Hörnau um 13:00 Uhr an der Richtwegkreuzung.

Fröhlich, 1. Bürgermeister

der Gemeinde 
    Frankenwinheim
        und Brünnstadt

der Gemeinde 
Frankenwinheim
Ortsteile Frankenwinheim und Brünnstadt
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Frankenwinheim:
normaler Abfuhrtag: Freitag, 7. Januar 2022
geänderter Abfuhrtag:  Samstag, 8. Januar 2022
 (Biotonne)

Garten zu verpachten

Nähe Raiffeisen, 300 qm, die Hälfte Rasen mit Bachzu-
gang.  Tel. 09382/8168

Kompostanlage / Wertstoffhof Gerolzhofen: 
Ab sofort Winter-Öffnungszeiten 

An der Kompostanlage bzw. am Wertstoffhof Gerolzhofen 
gelten seit November wieder die „Winter-Öffnungszeiten“. 
Das heißt die Anlage ist von November bis März nur an 
jedem ersten Samstag im Monat von 8 Uhr – 12 Uhr geöff-
net. (Ausgenommen im Januar: Dann ist die Anlage am 
2. Samstag geöffnet). 
An den anderen Tagen (Montag und Freitag) ist die 
Anlage regulär geöffnet. Montags von 13 Uhr – 16 Uhr 
und freitags von 8 Uhr – 12 Uhr sowie 13 Uhr – 16 Uhr.

 
Umbaumaßnahmen
im Bürgerservice der VGem Gerolzhofen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ab 01. Dezember 2021 bis voraussichtlich 31. Dezember 
2021 finden im Bürgerservice der VGem Gerolzhofen 
Umbaumaßnahmen statt. Aufgrund dessen kann es, für 
Sie, zu langen Wartezeiten kommen!
Wir bitten Sie in diesem Zeitraum, nur in dringenden 
Angelegenheiten persönlich in der VGem Gerolzhofen zu 
erscheinen. Zu folgenden Zeiten sind wir, wie gewohnt, 
für Sie erreichbar:
Montag und Dienstag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

In allen Angelegenheiten erreichen Sie uns unter der
Telefonnummer 09382/607-0, 
per Mail buergerservice@gerolzhofen.de 
oder nutzen Sie das Bürgerportal auf unserer Website: 
www.vg-gerolzhofen.de

Amtsstunden entfallen

Aufgrund der Weihnachtsferien finden vom 24.12.2021 bis 
12.01.2022 keine Amtsstunden statt.  
Fröhlich, 1. Bürgermeister 

Liebe Beetpaten,

leider ist es bis jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Ent-
wicklungen nicht möglich gewesen, - wie angekündigt 
- eine Dankeschön-Veranstaltung stattfinden zu lassen. 
Dennoch möchte ich es nicht versäumen, allen ein herz-
liches Vergelts Gott auszusprechen, die sich während des 
ganzen Jahres um die Pflege der gemeindlichen Beete 
und Grünflächen kümmern. Vor kurzem wurden einige 
Stellen im Dorf ausgehoben und vorbereitet, die dann im 
Frühjahr neu bepflanzt werden. Sicherlich wird unser Dorf 
dadurch noch schöner werden. Ich freue mich schon jetzt, 
dass viele engagierte Beetpaten auch weiterhin die Pflege 
übernehmen. Eine Dankeschön-Veranstaltung wird zu 
gegebener Zeit stattfinden.

Herbert Fröhlich, 1. Bürgermeister 

Über die Wintermonate

bleibt die Toilette im Friedhof Frankenwinheim 
geschlossen.

Fröhlich, 1. Bürgermeister

Frankenwinheim bewegt sich!
 
Wir möchten darüber informieren, dass die Pulli-/ T-Shirt 
Nachbestellungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten 
leider erst Anfang des Jahres geliefert werden können. 
Wir bedanken uns für die abermals große Resonanz auf 
unsere Aktion und bitten die Umstände zu entschuldigen!

Sabine Rauch, Johanna Kümmel, 
Alexandra Horn, Juliane Böhm

Änderung des Hausmüllabfuhrplanes

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage (Weihnachten) 
ändert sich die Müllabfuhr wie folgt: 
(keine Änderung des bestehenden Abfuhrkalenders)
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Bekanntmachung der Grundsteuer-Hebesätze
2022

Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Gemeinde die in 
der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben 
nach den Sätzen des Vorjahres erheben, wenn bei Beginn 
des Haushaltsjahres die Haushaltssatzung noch nicht 
bekannt gemacht ist.

Für die Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2022 gelten 
deshalb die für das Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteu-
er A auf 310 v.H. und die Grundsteuer B auf 300 v.H. fest-
gesetzten und ab 05.03.2021 öffentlich bekannt gemachten 
Hebesätze. Gegenüber dem Kalenderjahr 2021 ist deshalb 
keine Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung von 
Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2022 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965), zuletzt 
geändert am 19.12.2008 die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2022 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2021 veran-
lagten Höhe festgesetzt.

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder 
ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), 
werden gemäß § 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes Ände-
rungsbescheide erteilt.

Die Grundsteuer 2022 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbei-
trägen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November 2022 fällig. 

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 
3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird 
die Grundsteuer in einem Betrag am 01.07.2022 fällig. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Steuerfestsetzung treten für die Steuer-pflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Gegen die Steuerfestsetzung können Sie innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen 
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erheben (siehe 2.).

1. Wenn Sie Widerspruch einlegen:
Den Widerspruch müssen Sie schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der beklagten Behörde Gemeinde Frankenwin-

heim, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen einlegen. Sollte 
über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in einer 
angemessenen Frist sachlich nicht entschieden werden, 
so können Sie Klage beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage können 
Sie nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruchs erheben, außer wenn wegen besonde-
rer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. In 
der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten Gemein-
de Frankenwinheim und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten 
Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen 
Sie diese öffentliche Bekanntmachung in Urschrift oder 
in Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieser Steuerfestsetzung beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarderstraße 26, 
97082 Würzburg schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
heben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten 
Gemeinde Frankenwinheim den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten 
Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen 
Sie diese öffentliche Bekanntmachung in Urschrift oder 
Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.

Gemeinde Frankenwinheim, 17.12.2021
gez. Herbert Fröhlich, 1. Bürgermeister

„Lesen heißt durch fremde Hand träumen.“ 
>Fernando Pessoa< 

…oder auch um es mit den Worten Voltaires zu sagen: 
„Lesen stärkt die Seele“.
Mit unserem Konzept „Lesepaten“ möchten wir die Kin-
der an unseren Grundschulen Gerolzhofen und Ober-
schwarzach dazu begeistern, mehr zu lesen. Ihnen Anre-
gung geben und Ihnen zeigen, dass Lesen einfach Spaß 
macht.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung und Verbesse-
rung der Lesekompetenz und der Sprachfähigkeit. Unsere 
Lesepaten helfen den Kindern Defizite bei Lese-, Schreib- 
und Sprachkompetenzen auszugleichen. Das hat einen po-
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sitiven und nachhaltigen Einfluss auf das Sozialverhalten 
und die berufliche Zukunft von jungen Menschen. Zudem 
beflügelt Lesen die Fantasie und Vorlesen ist für beide 
Seiten einfach eine kleine Seelenreise.
Wenn Sie sich vorstellen können regelmäßig, ca. ein bis 
zweimal im Monat und nach Absprache mit Ihnen für ein 
bis zwei (Schul-)Stunden an unsere Schulen zu kommen 
und den Kindern vorzulesen und mit den Kindern gemein-
sam zu lesen, dann melden Sie sich im Sekretariat der 
Grundschule Gerolzhofen unter 09382 310070 oder per 
E-Mail an verwaltung@gs-gerolzhofen.de oder
elternbeirat.gs.geo.oberschw@web.de
Wir freuen uns auf Sie!

Kindergarten St. Elisabeth Frankenwinheim 

Wir sagen DANKE!
Das Kindergartenteam und der Elternbeirat bedanken sich 
sehr herzlich für den regen und coronakonformen Besuch 
des Adventsbasars.
Ein großes Dankeschön geht auch an alle fleißigen Helfer 
und Mitwirkenden, deren Einsatz und Engagement zu 
einer gelungenen Veranstaltung beigetragen haben.  Es 
war für uns alle ein schöner Auftakt für die bevorstehende 
Weihnachtszeit.

Elke Krämer und Claudia Kleedörfer

Der neue Seniorenwegweiser 2021
kompakt und voll mit wichtigen Informationen

Die Seniorenberatung des Landratsamtes Schweinfurt hat 
für die Bürgerinnen und Bürger wieder ein umfangreiches, 
verständliches wie hilfreiches Werk zusammengestellt. 
Die Broschüre ist jetzt im DIN A4-Format gedruckt und 
liegt in den Gemeinden aus. Mit insgesamt zehn Kapiteln 
bietet sie den Senioren, aber auch deren Angehörigen, 
einen umfassenden Überblick über alle im Landkreis 
Schweinfurt relevanten und interessanten Angebote für 
Senioren.

Der Seniorenwegweiser steht auf der Internetseite des 
Landratsamtes Schweinfurt auch zum Download bereit.

Weitere Informationen und Hilfe erhalten die Bürge-
rinnen und Bürger auch direkt bei der Seniorenberatungs-
stelle des Landratsamtes Schweinfurt unter der Telefon-
nummer 09721/ 55-469.

  Gesundes Misstrauen ist keine 
Unhöflichkeit!

  Der Anrufer macht Druck?
Das ist Teil der Masche. 
Legen Sie einfach auf.

  Die echte Polizei fordert niemals 
Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen 
durchzuführen!

  Verwandte fordern sofortige finan-
zielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

  Übergeben Sie nie Geld oder 
Schmuck an Unbekannte!

www.polizei.bayern.de/unterfranken

Polizeipräsidium 
Unterfranken

BETRUG AN SENIOREN
Die Kriminalpolizei klärt auf!

Notruf 110
KOSTENLOSE BERATUNG UNTER 
KPI ASCHAFFENBURG: 06021/857-1830 bzw. -1832
KPI SCHWEINFURT: 09721/202-1835 bzw. -1836 
KPI WÜRZBURG: 0931/457-1830 bzw. -1831

Ihnen kommt etwas verdächtig vor? 
Im Zweifel auflegen und die Polizei 
anrufen!

Verwandter
angeblich in Not?

Zweifelha� er Anruf
der Polizei?
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Hilfsmaßnahmen für die vom Starkregen 
und Hochwasser im Juli 2021 Betroffenen; 

Programm zur Unterstützung vom Starkregen und Hoch-
wasser im Juli 2021 betroffener privater Haushalte und 
Wohnungsunternehmen in Bayern
Die Richtlinien für das Programm zur Unterstützung 
vom Starkregen und Hochwasser im Juli 2021 betroffener 
privater Haushalte und Wohnungsunternehmen in Ba-
yern (BayHoPr 2021) wurden im BayMBl. 2021 Nr. 750 vom 
27. Oktober 2021 veröffentlicht. In Unterfranken umfasst 
der Geltungsbereich die Landkreise Haßberge, Kitzingen, 
Schweinfurt und Würzburg.
Die Bearbeitung dieses Programms erfolgt – anders als bei 
den Soforthilfen – durch die Regierung von Unterfranken, 
bei der die Finanzhilfen bis spätestens 30. Juni 2023 zu 
beantragen sind. 
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr hat auf der Internetseite https://www.stmb.
bayern.de/wohnen/hochwasserhilfen2021/index.php 
Informationen zum Programm eingestellt (u.a. Richtlinien, 
Rechtsgrundlagen, Antragsformular). 
Bei konkreten Anfragen zum Programm bitte an die 
Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Wohnungswesen 
verweisen (E-Mail wohnungswesen@reg-ufr.bayern.de , 
Tel. 0931 380 1443). 

Öffnungszeiten der Impfstelle

Impfungen sind nach vorheriger Terminvereinbarung 
(Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung) in der Stadthal-
le in Gerolzhofen seit dem 12.12.2021 von Montag bis Sonn-
tag von 12 bis 19 Uhr (außer an den Feiertagen) möglich.

Terminvereinbarung und Informationen erhalten Sie 
unter: www.schweinfurt.de/sofortimpfung

Erster Stichtag für Führerscheinumtausch naht

Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 müssen Papierführer-
scheine bis zum 19. Januar 2022 getauscht haben.
Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt 
wurden, müssen in einen neuen befristeten EU-Karten-
führerschein umgetauscht werden. Hierfür gibt es einen in 
der Fahrerlaubnisverordnung verankerten Stufenplan. 
Dieser sieht für Personen, die in den Jahren 1952 oder 
früher geboren sind, eine Frist bis 19. Januar 2033 vor – 
unabhängig davon, ob sie im Besitz eines Papier- oder 
Kartenführerscheins sind.
Bei den übrigen Führerscheininhabern, also solchen der 

Geburtsjahrgänge 1953 oder später, müssen zunächst 
diejenigen den Umtausch vornehmen, die noch im Besitz 
eines Papierführerscheines („Grauer oder rosa Lappen“) 
sind. Der erste Stichtag ist dabei der 19. Januar 2022; bis 
zu diesem Tag müssen Inhaber und Inhaberinnen eines 
Papierführerscheines, die zwischen 1953 und 1958 ge-
boren worden sind, den Umtausch vornehmen. Wer zu 
dieser Altersgruppe gehört und bereits im Besitz eines 
Kartenführerscheines ist, muss aktuell nicht umtauschen, 
die entsprechenden Fristen laufen erst in einigen Jahren 
ab. 
Der Antrag auf Umtausch des Führerscheines ist bei der 
Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnortes recht-
zeitig vor Ablauf der Frist zu stellen. Beim Landratsamt 
Schweinfurt besteht dafür einerseits die Möglichkeit, den 
Antrag persönlich zu stellen, wozu allerdings eine Termin-
reservierung erforderlich ist. Wegen der großen Nachfrage 
kann es vorkommen, dass Termine nur mit zeitlichem 
Versatz verfügbar sind. Andererseits kann der Antrag auch 
postalisch gestellt werden; bei Angabe einer E-Mailadres-
se erfolgt dann eine Information, sobald der Führerschein 
zur Abholung bereitliegt. 
Weitere Informationen, die benötigten Antragsformulare 
und eine Möglichkeit zur Terminreservierung werden 
auf der Website der Fahrerlaubnisbehörde unter www.
landkreis-schweinfurt.de/fuehrerschein-umtausch  zur 
Verfügung gestellt.

Erhebungsbeauftragte gesucht

Für die Durchführung des Zensus 2022 sucht das Landrat-
samt Interviewer*innen. 
Weitere Informationen stehen unter 
www.landkreis-schweinfurt.de/zensus 2022 zur Verfügung.

Einweihung der Kreisstraße SW 37 
zwischen Brünnstadt und Gerolzhofen

Die wichtige Querverbindung der Staatsstraßen 2271 und 
2274 ist wieder für den Verkehr freigegeben
Der Landkreis Schweinfurt hat in den vergangenen fünf 
Monaten die Kreisstraße SW 37 zwischen Brünnstadt und 
Gerolzhofen einschließlich der Einmündung in die Staats-
traße 2274 ausgebaut. Am Freitag, 10. Dezember 2021, 
konnte die Strecke nun wieder für den Verkehr freigege-
ben werden.
Die Kreisstraße SW 37 stellt aufgrund ihrer Lage im klas-
sifizierten Straßennetz eine wichtige Querverbindung der 
Staatsstraßen 2271 und 2274 dar und verbindet die benach-
barten Landkreise Kitzingen und Schweinfurt. 
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Die SW 37 zählt mit über 2000 
Fahrzeugen täglich zu den stär-
ker belasteten Kreisstraßen und 
unterstreicht damit ihre wich-
tige Verkehrsbedeutung für den 
Raum Gerolzhofen.
Auf Grund des mangelhaften 
Aufbaus der alten Straße, spezi-
ell im Randbereich, nahmen die 
Fahrbahnschäden in den letzten 
Jahren überproportional zu, was 
letztendlich dazu führte, dass die 
Unterhaltsaufwendungen die 
Grenze der Wirtschaftlichkeit 
überstiegen.
Darüber hinaus kam es in der 
Vergangenheit im Knotenpunkt-
bereich immer wieder zu Unfäl-
len und kritischen Situationen, 
sodass im Rahmen des Ausbaus der Kreisstraße auch der 
Einmündungsbereich entsprechend den heutigen Sicher-
heitsanforderungen und Regelwerken umzubauen war. So 
wurde bereits 2015 die Ausbauplanung erstellt. Probleme 
beim Erwerb des erforderlichen Baugrundes haben die 
Maßnahme leider immer wieder verzögert, bis schließlich 
im April 2021 die Bauarbeiten ausgeschrieben werden 
konnten.
Die Firma Gebr. Stolz aus Hammelburg hat als wirtschaft-
lichster Bieter den Auftrag erhalten und konnte die Bauar-
beiten fachgerecht soweit fertigstellen, dass die Straße in 
der ersten Dezemberhälfte wieder für den Verkehr freige-
geben werden kann. Der Verkehr auf der Staatsstraße läuft 
bereits seit 19. November 2021.
Auf Grund der derzeitigen Witterung können Restarbeiten 
an der SW 37, wie zum Beispiel das Andecken von Mutter-
boden oder das Aufbringen der Randmarkierung, heuer 
leider nicht mehr durchgeführt werden, sodass kleine 
Restarbeiten im Frühjahr 2022 nötig sind. Dies kann unter 
Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen. Jedoch konnte 
das Ziel, den Verkehr noch in diesem Jahr wieder rollen zu 
lassen, erreicht werden.
Für den Straßenausbau werden Ausgleichsflächen von 
insgesamt rund 300 m² angelegt, die entsprechend be-
pflanzt und angesät werden. Dies wird ebenfalls im 
Frühjahr nächsten Jahres bei entsprechender Witterung 
durchgeführt.
Die neue Fahrbahn hat eine Breite von 6 Meter. Hinzu 
kommen beidseitig jeweils 1,50 Meter breite Bankette, wo-
durch eine Verbesserung im Begegnungsverkehr zwischen 
Lkw/Lkw erzielt wurde. Die Ausbaulänge der Kreisstraße 
beträgt rund 2,1 Kilometer; die Ausbaulänge des Einmün-
dungsbereichs der Staatsstraße rund 200 Meter.

Die Gesamtkosten einschließlich Grunderwerb, Vermes-
sung und Vermarkung wurden mit 1.675.000 Euro veran-
schlagt. Davon entfallen auf den Umbau der Einmündung 
insgesamt rund 150.000 Euro. Dieser Kostenrahmen kann 
erfreulicherweise im Großen und Ganzen eingehalten 
werden.
Die Maßnahme wird durch den Freistaat Bayern mit 
voraussichtlich 585.000 Euro nach Art. 2 BayGVFG (Baye-
risches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) gefördert.
„Mit dem Ausbau der Kreisstraße konnte auf einem weite-
ren Teilstück unseres Kreisstraßennetzes die Verkehrssi-
cherheit nochmals verbessert werden, das Projekt fügt sich 
bestens ein in den insgesamt herausragenden Standard 
der Kreisstraßen im Landkreis Schweinfurt“, sagte Land-
rat Florian Töpper. „Ich freue mich, dass die ausgebaute 
Teilstrecke den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-
teilnehmern nun wieder zur Verfügung steht und bedanke 
mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld, 
die sie in den vergangenen Monaten mit Blick auf die not-
wendigen Verkehrsumleitungen aufgebracht haben.“
Die Bürgermeister Thorsten Wozniak (Gerolzhofen) und 
Herbert Fröhlich (Frankenwinheim) lobten das Ergebnis 
der Planungen und der Bauarbeiten und freuten sich, dass 
die wichtige Verbindungsstraße zwischen Brünnstadt und 
Gerolzhofen wieder zur Verfügung steht. Bei der symbo-
lischen Freigabe der Kreisstraße im Dezember wünschten 
sich alle Beteiligten, dass die neu ausgebaute Straße mög-
lichst lange und unfallfrei befahren werden kann.
Die Maßnahme konnte dank der guten Zusammenarbeit 
mit der Stadt Gerolzhofen, der Gemeinde Frankenwin-
heim, dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt, den beteili-
gten Versorgungsunternehmen Telekom und ÜZ Mainfran-
ken und der Firma Stolz erfolgreich verwirklicht werden.

Die symbolische Freigabe der erfolgreich ausgebauten Kreisstraße SW 37 erfolgte diese 
Woche durch (von links) Rüdiger Köhler (Gebietsabteilungsleiter Straßenbau im Staatli-
chen Bauamt Schweinfurt), Bürgermeister Herbert Fröhlich (Frankenwinheim), Bürger-
meister Thorsten Wozniak (Gerolzhofen), Bernhard Stolz (bauausführende Firma Gebr. 
Stolz), Landrat Florian Töpper und Marco Kraus (Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt 
Schweinfurt).   Foto: Andreas Lösch/Landratsamt Schweinfurt
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Bereitschafts- und Notdienste

Die Praxis Dr. Gericke macht Urlaub 
vom 23.12.2021 bis 09.01.2022.
Ab dem 10.01.22 ist die Praxis zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten wieder geöffnet. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemein-Ärzte):
Der ärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich seit 
19.04.13 in der zentralen Praxis im St.-Josefs-Krankenhaus, 
Schweinfurt.
Öffnungszeiten für dringende Fälle:
Mittwoch und Freitag von 16.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag u. an Feiertagen von 9.00 bis 20.00 Uhr
In dringenden Fällen können Sie einen Arzt des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes über Tel. 116117 (kostenfrei) errei-
chen. In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte 
an Tel. 112.

Notrufe
Polizei  110
Feuerwehr und Rettungsdienst  112

Zahnärztlicher Notdienst 
vom 18.12.2021 bis 05.01.2022

18.+ 19.12.2021 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. Andreas Gallo 
 Mainfrankenpark 16a, Dettelbach 09302 / 9899525
24.12.2021 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
  Seidenstücker 
 Bleichstr. 2, 97447 Gerolzhofen 09382 / 8571
25.12.2021 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Christian Sieber 
 Bahnhofsplatz 3, 97332 Volkach 09381 / 1313
26.12.2021 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Eugen Becker 
 Dr.-Eugen-Schön-Str. 11a, 97332 Volkach 09381 / 2944
27.+ 30.12.2021 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. Barbara Krombholz 
 Weingartenstr. 8, 97337 Dettelbach 09324 / 90111
31.12.21-01.01.22 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. Oliver Tarenz 
 Berliner Str. 48, 97447 Gerolzhofen 09382 / 310706
02.01.2022 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Gabriele Arnold 
 Kirchstr. 11, 97499 Donnersdorf 09528 / 951791

03.-05.01.2022 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Alexander Hornung 
 Rügshöfer Str. 3, 97447 Gerolzhofen 09382 / 7673
oder aktuell unter www.notdienst-zahn.de

Notdienst der Kinderärzte
Seit 30.01.2017 ist der Bereitschafsdienst neu geregelt: 
Er wird von der "Kinder- und Jugendmedizinischen 
Bereitschaftspraxis Schweinfurt-Rhön" angeboten, die im 
Leopoldina-Krankenhaus beheimatet ist.
Die Bereitschaftspraxis arbeitet Montag, Dienstag und 
Donnerstag ab 19:30 Uhr, am Mittwoch und Freitag ab 
16 Uhr und am Samstag, Sonn- und Feiertag sowie 
Faschingsdienstag, Heiligabend und Silvester ganztags 
bis zum Folgetag 8 Uhr.
Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte und die Kin-
derklinik des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt.

Apotheken-Notdienstplan 
vom 18.12.2021 bis 31.01.2022
  
Sa. 18.12. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
So. 19.12. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Mo. 20.12. Apotheke im Einkaufspark Volkach
Di. 21.12. Linden-Apotheke Grettstadt
Mi. 22.12. Apotheke Ebrach OHG Ebrach
Do. 23.12. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
Fr. 24.12. Riemenschneider-Apotheke Volkach
Sa. 25.12. Kronen-Apotheke Gerolzhofen
So. 26.12. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Mo. 27.12. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Di. 28.12. Apotheke am Markt Schwarzach
Mi. 29.12. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Do. 30.12. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Fr. 31.12. Apotheke im Einkaufspark Volkach

Sa. 01.01. Linden-Apotheke Grettstadt
So. 02.01. Apotheke Ebrach OHG Ebrach
Mo. 03.01. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
Di. 04.01. Riemenschneider-Apotheke Volkach
Mi. 05.01. Kronen-Apotheke Gerolzhofen
Do. 06.01. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Fr. 07.01. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Sa. 08.01. Apotheke am Markt Schwarzach
So. 09.01. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Mo. 10.01. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Di. 11.01. Apotheke im Einkaufspark Volkach
Mi. 12.01. Linden-Apotheke Grettstadt
Do. 13.01. Apotheke Ebrach OHG Ebrach
Fr. 14.01. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
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Herzlichen Dank
Wir haben uns sehr über die zahlreichen 
Glückwünsche, Blumen und Geschenke 

anlässlich unserer 

Diamantenen Hochzeit

gefreut.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Mai, 

Herrn Bürgermeister Fröhlich, 
den Rosenberg-Musikanten und 

dem SV Frankenwinheim.

Hedwig und Josef Mößlein

In den schmerzlichen Stunden des Abschieds von 
unserer Mutter

Inge Förster
= 04.11.2021

durften wir erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft 
und Achtung ihr entgegengebracht wurde.
Herzlichen Dank
- Herrn Pfarrer Mai für die würdige Gestaltung 

des Requiems und der Beisetzung
- dem KV Rot Weiss und dem TSC Frankenwin-

heim für den ehrenden Nachruf
-  allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet 

haben
 Helmut, Klaus, Joe, Roland, Christl, Heiko
 mit Familien
Frankenwinheim, im November 2021

Gegangen bist du aus unserem Leben
doch nicht aus unseren Herzen

Ludwig Gunkel
Glasermeister

* 14. 2. 1942 † 21. 10. 2021

HERZLICHEN DANK
an alle, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
in Wort, Schrift, Blumen- und Geldspenden

zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Stefan Mai
für die würdevolle Trauerfeier und Beisetzung,

den Rosenbergmusikanten und dem Bestattungsinstitut Helbig.

Margarete, Hermann und Christian Gunkel
mit Familien

Frankenwinheim, im Oktober 2021

Ein herzliches Dankeschön
allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und 

Bekannten, die mir mit guten Wünschen, Anrufen, 
Geschenken und Besuchen zum 

85. Geburtstag 

eine Freude bereitet haben.
Besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Fröhlich. 

Ich habe mich sehr über alle Aufmerksamkeiten 
gefreut.

Rosa Bauer

Sa. 15.01. Riemenschneider-Apotheke Volkach
So. 16.01. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Mo. 17.01. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Di. 18.01. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Mi. 19.01. Apotheke am Markt Schwarzach
Do. 20.01. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Fr. 21.01. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Sa. 22.01. Apotheke im Einkaufspark Volkach
So. 23.01. Linden-Apotheke Grettstadt
Mo. 24.01. Apotheke Ebrach OHG Ebrach
Di. 25.01. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
Mi. 26.01. Riemenschneider-Apotheke Volkach
Do. 27.01. Kronen-Apotheke  Gerolzhofen
Fr. 28.01. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Sa. 29.01. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
So. 30.01. Apotheke am Markt Schwarzach
Mo. 31.01. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen

Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz  0800 00 22833
vom Handy (max. 69 Cent/Min.)  22833
im Internet unter www.apotheken.de od. www.aponet.de
(Der Bereitschaftsdienst wechselt tägl. um 8.00 Uhr.)

Anzeigen

Unterstellmöglichkeit für Wohnmobil gesucht!!!
Wir suchen eine Unterstellmöglichkeit oder Garage für 
unser Wohnmobil (7,5 m lang und 3,0 m hoch) in Franken-
winheim und Umgebung. 
Angebote bitte an krthlbg@t-online.de oder telefonisch 
unter der Nummer 09382/315181.


